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Vorschriften betreffend Bepflanzungen entlang 
von öffentlichen Strassen 
 
 
 

 
 
 
 
Bäume und Sträucher (Rückschnitt) 

 
entlang von öffentlichen Strassen und Fusswegen sind soweit zurückzuschneiden, dass sie den 
Verkehr nicht behindern. Seitlich hat der Rückschnitt bis auf die Grundstücksgrenze zu erfolgen; 
über Trottoirs und Fusswegen muss der Strassenraum bis auf 2,5 Meter Höhe, über Strassen bis 
auf 4,5 Meter Höhe freigehalten werden. 
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